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Beschluss der obersten Aufsichtsbehörden für den Datenschutz im nicht-öffentlichen Bereich 
(Düsseldorfer Kreis) vom 17. Januar 2012 

Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärung in der Versicherungswirt-
schaft 

Der Düsseldorfer Kreis hat sich dafür eingesetzt, die Einwilligungs- und Schweigepflichtent-
bindungserklärungen in der Versicherungswirtschaft transparenter zu gestalten. Gemeinsam 
mit dem Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft e. V. haben die Daten-
schutzaufsichtsbehörden eine Mustererklärung erarbeitet. Die Versicherungsunternehmen 
sind aufgefordert, die bisherigen Einwilligungstexte zeitnah durch neue zu ersetzen, die der 
Mustererklärung entsprechen. 

(Der Text der „Einwilligung in die Erhebung und Verwendung von Gesundheitsdaten und 
Schweigepflichtentbindungserklärung“ steht Ihnen auf der Homepage des Landesbeauftrag-
ten unter der Rubrik Konferenzen zur Verfügung.) 


